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Stand: 21.04.2005
Rahmenvereinbarung

Zwischen dem Hessischen Kultusministerium,

 dem Hessischem Ministerium des Inneren und für Sport,

 dem Landessportbund Hessen e. V. und der Sportjugend Hessen

Über die Zusammenarbeit 

von 

Schulen und Sportorganisationen 

in

Der Ganztagsbetreuung 

von 

Schülerinnen und Schülern

Präambel
Das Hessische Kultusministerium, das Hessische Ministerium des Innern und für Sport ist gemeinsam mit dem Landessportbund Hessen und der Sportjugend Hessen bestrebt, in den Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangeboten von Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot zu verankern. Schulen mit Ganztagsbetreuung bieten eine große Chance für die Umsetzung dieser Ziele. Es ist gemeinsame Aufgabe der Schulträger, der einzelnen Schulen, der Schulaufsicht und der kooperierenden Sportorganisationen entsprechende Konzeptionen in die Praxis umzusetzen.

Es ist bekannt, dass regelmäßige, möglichst tägliche Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote nicht nur die gesundheitliche und motorische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen, sondern ebenso einen nachhaltigen und günstigen Einfluss auf die kognitive, emotionale und soziale Persönlichkeitsentwicklung ausüben.

Zur Realisierung entsprechender Angebote schließen das Hessische Kultusministerium, das Hessische Ministerium des Innern und für Sport der Landessportbund Hessen und die Sportjugend Hessen (diese wird im folgenden nicht mehr gesondert genannt) folgende Rahmenvereinbarung. Sie gibt Grundlage und Orientierung für die Zusammenarbeit von Schulen und Sportorganisationen in der Ganztagsbetreuung.

Dabei gehen sie davon aus, dass bei der Gestaltung von Sport- und Bewegungsangeboten in der Ganztagsbetreuung die Mitgliedsorganisationen und Untergliederungen des Landessportbundes Hessen eine ihrer Kompetenz und der Qualität ihrer Arbeit entsprechende Bedeutung zugemessen wird.
Grundlagen der Vereinbarung

1. Diese Vereinbarung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Schulen mit Ganztagsbetreuung und den Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes Hessen und seinen Turn- und Sportvereinen. Ziel der Vereinbarung ist es, außerunterrichtliche Angebote zu Bewegung, Spiel und Sport einschließlich kompensatorischer Bewegungsförderung für alle Schülerinnen und Schüler, die an den Angeboten von Schulen mit Ganztagsbetreuung teilnehmen, sicherzustellen.
2. Grundlage der Zusammenarbeit ist die Richtlinie vom 08.08.2003 für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Inhaltliche und organisatorische Eckpunkte
3. Die Vereinbarung bildet den Rahmen für den Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen Turn- und Sportvereinen, Sportkreisen oder Sportverbänden als Träger der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote und den Schulen mit Ganztagsbetreuung des Landes Hessen Vertragspartner vor Ort sind die jeweiligen Schulen und der jeweiligen Turn- und Sportverein, Sportkreis oder Sportverband bzw. deren Jugendorganisationen, Kooperationsverträge vor Ort können für Komplettangebote, Teilangebote und für einzelne Module abgeschlossen werden.
Die konkreten Leistungen der kooperierenden Sportorganisation und Schulen in der Ganztagsbetreuung können in einem Kooperationsvertrag vereinbart werden, in dem zugleich die finanziellen Leistungen und Bedingungen geregelt werden. Das Hessische Kultusministerium, das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und der Landessportbund Hessen stellen hierfür einen Mustervertrag zur Verfügung.
4. Die Schulen stellen in der Regel die notwendigen Räume, Anlagen und benötigen Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung. Jedoch können auch Räume und Anlagen der Träger oder von Dritten verwendet werden, wenn sie für Schülerinnen und Schüler noch in zumutbarer Entfernung liegen.
5. Die außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung gelten als schulische Veranstaltungen. Für Schülerinnen und Schüler, Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des organisierten Sports besteht Versicherungsschutz im Rahmen der Unfallversicherung des Landes Hessen bei der Unfallkasse Hessen.
6. Die Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereine, Verbände oder Sportkreise in schulischen Gremien bzw. die Mitwirkung der Schule in Gremien des Trägers ist vor Ort zu regeln.

Qualitätssicherung und –entwicklung

7. Das Hessische Kultusministerium, das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und der Landessportbund Hessen verpflichten sich zur gemeinsamen Qualitätsentwicklung bei den außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten. Dies schließt hessenweite Fortbildungsangebote für die in der Ganztagsbetreuung tätigen Personen sowie die Evaluation der Angebote und Maßnahmen ein.
8. Die Vertragspartner werden sich regelmäßig austauschen und oder auf Antrag eines Partners gegebenenfalls den Fortschreibungsbedarf dieser Vereinbarung überprüfen.

Wiesbaden, den 27.04.2005

_____________________


_____________________

Karin Wolff




Dr. Rolf Müller

Hessische




Präsident des

Kultusministerin



Landessportbundes Hessen

_____________________


______________________

Volker Bouffier



Juliane Stoll

Hessischer Minister



Vorsitzende der

des Innern und für Sport


Sportjugend Hessen

3.2 Muster für Kooperationsvertrag

Über ein Sport-/Bewegungsangebot im Rahmen der ganztägig arbeitenden Schulen.

Schule: ____________________________________________________________
vertreten durch: ______________________________________________________
und dem/der

Name des Vereins als Träger des Angebots (nachstehend Angebotsträger): ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

vertreten durch: ______________________________________________________

Grundlage des Kooperationsvertrages ist die Rahmenvereinbarung zwischen dem Hessischen Kultusministerium, dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, dem Landessportbund Hessen und der Sportjugend Hessen vom 27.04.2005.

§ 1

Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern entwickelt die Schule ein qualifiziertes pädagogisches Konzept für ein Sport-/Bewegungsangebot im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Der Angebotsträger führt das in der Anlage festgelegte Angebot an dieser Schule durch. Grundlage des Angebots ist das pädagogische Konzept der Schule in der von der Schulkonferenz am _________________ beschlossenen Fassung.

§ 2

Die Schule benennt dem Angebotsträger die Schüler, die an den Angeboten teilnehmen. Sie übermittelt alle notwendigen Informationen an die Schüler und die Eltern.
§ 3

Die Fachaufsicht über die eingesetzten Fachkräfte obliegt dem Angebotsträger, die Dienstaufsicht und die pädagogische Verantwortung obliegen der Schulleiterin/dem Schulleiter der kooperierenden Schule. Der Angebotsträger ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstleistung verantwortlich. Der Verein stellt bei längerfristigem Ausfall der Fachkräfte eine qualifizierte Vertretung.

§ 4

Die Schule stellt die notwendigen Anlagen und Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung. Es können auch Räume und Anlagen des Angebotsträgers sowie Räume und Anlagen von Dritten genutzt werden, wenn sie für die Schüler fußläufig erreichbar sind. In anderen Fällen sind zusätzlich Vereinbarungen über den Transport zwischen den Vertragspartnern erforderlich.

§ 5

Die Klassenlehrerinnen/die Klassenlehrer und die Fachkräfte des Angebotsträgers informieren sich gegenseitig über Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler. Die Fachkraft führt eine Anwesenheitsliste und protokolliert den Inhalt ihrer Tätigkeit. Sie legt der Schulleitung zum Abschluss des Angebots, mindestens zum Ende eines Schulhalbjahres, einen kurzen Bericht vor.
§ 6

Die Vergütung für das Angebot wird zwischen dem Schulträger bzw. der Schule und dem Angebotsträger vereinbart. Die Auszahlung erfolgt pauschal pro Schulhalbjahr auf das Konto des Angebotsträgers.

§ 7

Die Versicherung der Schülerinnen und Schüler ist über die gesetzliche Unfallversicherung des Schulträgers gegeben. Die Fachkräfte für das Sport-/Bewegungsangebot sind im Rahmen dieses Kooperationsvertrages über den Landessportbund Hessen versichert.

§ 8

Die Schulleitung verpflichtet sich, den Angebotsträger im Voraus über unterrichtsfreie Tage sowie schulische Veranstaltungen, die den Ausfall des Angebots bedingen, in Kenntnis zu setzen.

§ 9

Weitere Details zum Kooperationsvertrag sind in der Anlage geregelt, die Bestandteil dieses Vertrages ist.

………………………………………..

Ort, Datum

…………………………………………
……………………………………

Schulleitung



Angebotsträger

Anlage zum Kooperationsvertrag

Über ein Sport-/Bewegungsangebot an der

Name der Schule: __________________________________________

1. Ansprechpartner der Schule: _______________________________

Name des Vereins: _________________________________________

2. Ansprechpartner des Vereins als Angebotsträger: _______________

3. Inhalt des Angebots:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


4. Leitung des Angebots: _____________________________________

5. Ort/Raum/Zeit des Angebots: ________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Dauer des Angebots: ______________________________________
7. Vergütung (pauschal pro Schulhalbjahr): _______________________
8. Bankverbindung des Angebotsträgers: _________________________

Name der Bank: ____________________________________________
BLZ: _____________________________________________________
Konto-Nr.: _________________________________________________
9. Nebenabreden:

_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
